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§ 20 PKG Geschaftsplan

PKG - Pensionskassengesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.02.2026

1. (1)Die Pensionskasse hat einen Geschaftsplan zu erstellen. Sofern die Pensionskasse mehrere VRG verwaltet, ist
der Geschéftsplan in einen allgemeinen und einen besonderen Teil zu gliedern. Im besonderen Teil sind fur jede
VRG getrennt die jeweils nur flr diese VRG geltenden Angaben und Parameter gemafd Abs. 2 auszuweisen.
Versicherungstechnische Risiken, die die Pensionskasse auf Grund des Geschaftsplanes nicht selbst tragen kann,
sind Uber Versicherungsunternehmen abzudecken.

2. (2)Der Geschaftsplan hat samtliche zum Betrieb des Pensionskassengeschaftes erforderlichen Angaben und
Parameter zu enthalten, insbesondere:

1. 1.Die Arten der angebotenen Leistungen;

2. 2.die Darlegung der Verhaltnisse, die fur die Wahrung der Belange der Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten und fur die Beurteilung der dauernden Erfullbarkeit der Verpflichtungen der
Pensionskasse erheblich sind;

3. 3.die Rechnungsgrundlagen (Wahrscheinlichkeitstafeln, Rechnungszins, vorgesehener rechnungsmaRiger
UberschuR);

4. 4.die Art und Fihrung der Schwankungsrtckstellung;

5. 5.die Berechnung des durchschnittlichen Vermégens der Veranlagungs- und Risikogemeinschaft sowie die
Aufteilung des zugeordneten Vermdgens und des zugeordneten durchschnittlichen Vermogens auf die
Gruppen von Anwartschafts- und/oder Leistungsberechtigten;

6. 6.die Grundsatze und Formeln fir die Berechnung der Pensionskassenbeitrage und der Leistungen; diese
sind durch Zahlenbeispiele zu erlautern;

7. 7.die Formeln fur die Berechnung des Mindestertrages gemal3§ 2 Abs. 2 und 3 oder gegebenenfalls einen
Verweis auf die Verordnung der FMA gemaR § 2 Abs. 4;

8. 8.die Formeln fur die Berechnung der zugeordneten Vermogensteile gemalR§ 17 Abs. 4;

9. 9.die grundsatzliche Zulassigkeit einer Bewertung gemal38 23 Abs. 1 Z 3a und jener Modus, der flr die
Berechnung eines Auszahlungsbetrages erforderlich ist.

3. (2a)Der Rechnungszins und der rechnungsmaRige Uberschuss sind mit der gebotenen Vorsicht zu wéhlen. Dabei
sind

1. 1.die Renditen von Anlagen, die unter Berucksichtigung der kiinftigen Anlageertrage mit von der
Pensionskasse fur das Vermogen der Veranlagungs- und Risikogemeinschaften gehaltenen Anlagen
vergleichbar sind, oder

2. 2.die Marktrenditen 6ffentlicher Schuldverschreibungen, anderer hochwertiger Schuldverschreibungen,
Schuldverschreibungen des Europaischen Stabilitatsmechanismus, Schuldverschreibungen der
Europaischen Investitionsbank oder Schuldverschreibungen der Europdischen Finanzstabilisierungsfazilitat

oder ein Mischsatz aus beiden jeweils abzlglich angemessener Sicherheitsabschlage anzusetzen. Die FMA hat mit
Verordnung einen oder mehrere héchstzuldssige Prozentsatze fir Rechnungszins und rechnungsmaBigen
Uberschuss jeweils fiir neu abzuschlieBende Pensionskassenvertrage und fiir neu hinzukommende
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Anwartschaftsberechtigte in bestehenden Pensionskassenvertragen festzulegen. Fur die Sicherheits-VRG ist ein
héchstzulassiger Prozentsatz fiir Rechnungszins und rechnungsmaBigen Uberschuss festzusetzen, der jedenfalls
nicht héher sein darf, als der nach dem vorangegangenen Satz festgesetzte hochstzuldssige Prozentsatz fur
Rechnungszins und rechnungsmaRigen Uberschuss fiir eine Veranlagungs- und Risikogemeinschaft ohne
Garantie. Die FMA hat die Angemessenheit der Zinssdtze mindestens alle drei Jahre zu Gberprufen.

4. (3)Die versicherungstechnischen Ruckstellungen sind nach den anerkannten Regeln der
Versicherungsmathematik von einem entsprechend ausgebildeten Fachmann zu berechnen. Den zur Berechnung
der versicherungstechnischen Rickstellungen verwendeten Wahrscheinlichkeitstafeln ist das Vorsichtsprinzip
zugrunde zu legen, wobei die wichtigsten Merkmale der Anwartschaftsberechtigten und der
Pensionskassenzusagen und insbesondere die zu erwartenden Anderungen der relevanten Risiken zu beachten
sind.

5. (3a)Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, darf der Faktor Geschlecht nur dann zu unterschiedlichen
Beitragen oder Leistungen fir Frauen und Manner fihren, wenn das Geschlecht ein bestimmender Faktor in einer
Risikobewertung ist, die auf relevanten und genauen versicherungsmathematischen und statistischen Daten
beruht. Die Risikobewertung sowie die erhobenen versicherungsmathematischen und statistischen Daten sind im
Geschaftsplan anzugeben. Die Pensionskasse hat diese Risikobewertung regelmaRig zu aktualisieren.

6. (3b)Die Pensionskasse hat die versicherungsmathematischen und statistischen Daten, aus denen
unterschiedliche Beitrage oder Leistungen fir Frauen und Manner abgeleitet werden, und jede Aktualisierung
dieser Daten zu veroffentlichen. Handelt es sich dabei um Daten, die bereits von anderen Stellen vero6ffentlicht
worden sind, so genlgt ein Hinweis auf diese Veroffentlichung. Werden die Daten im Internet bereit gestellt, so
ist jedermann auf Verlangen eine ohne technische Hilfsmittel lesbare Wiedergabe zur Verfligung zu stellen.

7. (3c)Die Methode zur Berechnung der versicherungstechnischen Ruickstellungen und die Bemessungsgrundlage
durfen sich nicht von Geschaftsjahr zu Geschéftsjahr andern. Abweichungen kénnen allerdings bei einer
Anderung der den Annahmen zugrunde liegenden rechtlichen, demographischen oder wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen zuldssig sein.

8. (3d)Eine Deckungsliicke, die sich durch Umstellung der Rechnungsgrundlagen ergibt, ist binnen langstens zehn
Jahren und jahrlich mindestens zu einem Zehntel zu schliel3en. Sofern die Deckungsliicke in einem Geschaftsjahr
zu mehr als einem Zehntel geschlossen wurde, kann in einem spateren Geschaftsjahr hdchstens in diesem
Ausmal’ die SchlieBung der Deckungsliicke unterbleiben. Im Falle der Kiindigung oder einvernehmlichen
Beendigung eines Pensionskassenvertrages ist bei Berechnung der zu Ubertragenden Vermdgensteile gemal § 17
Abs. 4 die noch nicht geschlossene Deckungsliicke in Abzug zu bringen.

9. (4)Der Geschéftsplan sowie jede Anderung des Geschiftsplanes bediirfen der Bewilligung der FMA; diese kann
mit entsprechenden Auflagen und Fristen versehen werden. Der Geschéftsplan sowie jede Anderung des
Geschaftsplanes sind vom Prifaktuar zu prifen; dem Antrag auf Bewilligung ist der Bericht des Prifaktuars Gber
das Prufungsergebnis anzuschliel3en. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn der Geschaftsplan den anerkannten
Regeln der Versicherungsmathematik entspricht, wenn die Belange der Anwartschafts- und
Leistungsberechtigten ausreichend gewahrt werden und insbesondere die Verpflichtungen aus den
Pensionskassenvertragen als dauernd erfullbar anzusehen sind. Die Pensionskasse hat der FMA das Vorliegen
dieser Umstande nachzuweisen.

10. (5)Die FMA kann unter Beachtung der anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik Kriterien fiir die
FUhrung der geschaftsplanmaRigen Ruckstellung fur die nach Pensionsbeginn anfallenden Verwaltungskosten
durch Verordnung festsetzen. Bei Erlassung dieser Verordnung hat sie

1. 1.auf das Erfordernis einer ausreichenden Dotierung dieser Ruckstellung, durch die eine kostenfreie
Auszahlung der Leistungen gewahrleistet sein wird,
2. 2.auf das volkswirtschaftliche Interesse an der Funktionsfahigkeit der Pensionskassen und
3. 3.auf das Interesse der Anwartschafts- und Leistungsberechtigten
Bedacht zu nehmen.

In Kraft seit 01.01.2019 bis 31.12.9999


https://www.jusline.at/gesetz/pkg/paragraf/17

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 20 PKG Geschäftsplan
	PKG - Pensionskassengesetz


